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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Bei Lieferungen franko Baustelle/Lager werden normale Zufahrten zum Abladeplatz vorausgesetzt. Das Abladen ist 
Sache des Empfängers. Die Vollständigkeit der Lieferung und eventuelle Transportschäden sind sofort bei Empfang 
der Ware festzustellen und die Mängel auf dem Lieferschein einzutragen. 

Der Hersteller hat das Recht, technische Änderungen, Gebindegrössen und Verkaufspreise den Umständen 
anzupassen. 
 

Mit der Bestellung anerkennt der Kunde unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen; der Kaufvertrag gilt somit als 
abgeschlossen. Als Kaufpreis gilt die Notierung aus der jeweils gültigen Greutol Preisliste. Die Greutol AG garantiert 
für einwandfreie Qualität. Anerkannte Beanstandungen werden durch Ware von einwandfreier Qualität ausgetauscht. 

Weitergehende Schadenersatzansprüche an die Lieferfirma sind ausgeschlossen. 
 
Der Käufer hat sich bei der Greutol AG über die jeweils aktuellen Verarbeitungs- und Montagevorschriften zu orien-

tieren und diese auf jeden Fall einzuhalten. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Informiert er sich nicht 
darüber oder hält er die Verarbeitungs- und Montagevorschriften nicht ein, entfällt jede Gewährleistung. 
Allfällige Mitarbeit durch die Greutol AG bei der Festsetzung der Mängel oder deren Beseitigung erfolgt ohne jegliche 

Präjudiz für Bestand und Umfang der Gewährleistung. Aus der Beratung bei der Materialwahl entsteht keine Haftung 
der Greutol AG. 
Geliefertes Material kann nicht zurückgenommen werden (ausser siehe Material-Rücknahmebedingungen) auch 

wenn uns das Errechnen der Mengen überlassen wird. Begründung: Wir rechnen mit einem mittleren Verbrauch, 
haben keinen Einfluss auf die Verarbeitung und kennen die Beschaffenheit des Untergrundes nicht. 
 

Angegebener Materialverbrauch beruht auf langjährigen Erfahrungen mit Greutol Produkten.  Diese Angaben können 
jedoch je nach Untergrund und Verarbeitungsbedingungen abweichen (Speziell bei Dickschichtputzen). 
Für Lieferverzögerungen (z.B. infolge Warenmangels, ungenügender Rohstoffversorgung oder mangels 

Transportmittel usw.) übernehmen wir keine Haftung. 
Die Gewährleistung gilt nicht: Wenn Mängel nicht unverzüglich nach deren Feststellung schriftlich gemeldet werden. 
Wenn ohne Zustimmung der Greutol AG Änderungen oder Reparaturen vorgenommen wurden oder wenn Mängel 

auf andere Ursachen als auf Material- bzw. Systemfehler zurückzuführen sind (z.B. Mängel als Folge von 
Umwelteinflüssen und Immissionen). Algen- und Pilzbefall an Fassaden gelten nicht als Materialmangel! 
 
Bei eingetönter Ware ist der Farbton vor  der Verarbeitung zu kontrollieren. Geringfügige Farbtonabweichungen, 

bedingt durch Rohstoffschwankungen und/oder unterschiedliche Verarbeitungsbedingungen sind möglich und 
berechtigen nicht zur Mängelrüge. Innerhalb zusammenhängender Flächen ist nur Material der gleichen 

Fabrikations-Charge zu verarbeiten. 
 
 
Technische Empfehlungen 
Anwendungstechnische Hinweise, Beratungen und Empfehlungen, die wir in Wort und Schrift zur Unterstützung des 
Käufers oder Verarbeiters geben, erfolgen entsprechend unserem jeweiligen Erkenntnisstand. Sie sind unentgeltlich 

und unverbindlich; sie begründen weder vertragliche Rechte noch Nebenpflichten aus dem Kaufvertrag, sofern nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. Unsere Hinweise, Beratungen und Empfehlungen entbinden den Käufer 
und Verarbeiter in keinem Fall von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Erzeugnisse für den 

vorgesehenen Verwendungszweck mit gewerbeüblicher Sorgfalt selbst zu überzeugen. 
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Um die Nachhaltigkeit der Fassaden zu erhöhen und den Algen- und Pilzbefall deutlich zu verzögern, empfehlen wir 
grundsätzlich für dünnschichtige AWD-Systeme einen zweimaligen Anstrich auf den Deckputz. Damit wird ein 
optimaler Porenverschluss hergestellt und das Depot der Filmkonservierung im Deckputz wie auch im Farbanstrich 

wird zusätzlich geschützt. Für Schäden, die infolge von Nichtbeachtung eintreten, haften wir nicht. 
 
 
Abholrabatt 
Abgeholt ab Lager gewähren wir Ihnen auf Greutol Tr ockenprodukte im Sack und Greutol Kesselmaterial 
einen Abholrabatt von 7%. 
 
 
Preis- und Zahlungskonditionen 
Für alle Aufträge werden die Preise verrechnet, die am Tage der Ablieferung in Kraft sind 
Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. 
Die Mehrwertsteuer (MWSt.) ist in den Preisen nicht inbegriffen und wird separat erhoben. 

Die VOC-Lenkungsabgabe wird separat verrechnet. 
Zahlungskonditionen: 30 Tage netto. Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet. 
 
Wir behalten uns vor, bei Nichteinhaltung des Zahlu ngstermins Verzugszinsen von 3% über dem jeweiligen 
Nationalbankdiskontsatz zu berechnen. 
Gegenüber unseren Kaufpreisforderungen besteht kein  Recht auf die Verrechnung irgendwelcher 
Gegenansprüche. 
 
 
Liefertermine 
Die vereinbarten Liefertermine werden nach Möglichkeit eingehalten. Bei Direktabholungen hat eine vorherige 
Anfrage durch den Käufer bei der zuständigen Dispositionsstelle zu erfolgen. Wird eine Lieferung nicht fristgerecht 

ausgeführt, so hat der Käufer eine schriftliche Nachfrist von mind. 5 Arbeitstagen anzusetzen.  
 
Bei deren unbenütztem Ablauf kann er vom Kaufvertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist nur gültig, wenn er mit  

eingeschriebenem Brief erklärt wird. Der Käufer verzichtet ausdrücklich auf die Geltendmachung von Ansprüchen 
aus verspäteter Lieferung des Kaufgegenstandes, sofern die Verspätung auf Umstände zurückzuführen ist, welche 
die Greutol AG nicht schuldhaft herbeigeführt hat.  

 
Gleichermassen verzichtet der Käufer auf die Geltendmachung von Ansprüchen, wenn infolge eines Rücktrittes vom 
Vertrag der Kaufgegenstand nicht zur Ablieferung gelangt. Kann die Lieferung infolge höherer Gewalt, Betriebsstö-

rungen oder Materialmangel nicht erfolgen, so entsteht daraus kein Entschädigungsanspruch für den Käufer.   
 
 
Versand/Gewährleistung 
Die Lieferung und das Abladen erfolgen immer auf Gefahr des Käufers. Allfällige Beanstandungen sind sofort nach 
Erhalt der Ware und vor deren Verwendung mittels eingeschriebenem Brief zu melden.  

Werden die Waren in unserem Werk oder Filialen abgeholt, so hat der Kunde oder der von ihm beauftragte 
Chauffeur die Waren zu kontrollieren. 
Wird die Mängelrüge nicht entsprechend erhoben, gilt die Ware als genehmigt. 

Bei Transportschäden sind die notwendigen Vorbehalte vor oder nach dem Abladen anzubringen.  
Bei Franko-Lieferungen übernehmen wir das Transportrisiko. 
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• Paletten 
SBB-, Euro- oder Heraklith-Paletten werden mit Fr. 18.-- pro Stück verrechnet.  
Bei Rückgabe in einwandfreiem Zustand mit Fr. 15.-- pro Stück gutgeschrieben.  

Bei der Rückgabe ist ein Gutschein zu verlangen. 
 
• Big Bag 

Big Bag werden mit Fr. 35.-- pro Stück verrechnet und mit Fr. 30.-- pro Stück vergütet. Nur einwandfreie Big Bag 
werden vergütet.  

 
 
Material- und Rücknahmebedingungen 
Auf Produkte, welche speziell auf Bestellung hergestellt oder eingekauft werden, besteht eine Abnahmeverpflichtung 

für die ganze Produktionscharge. Die Mindestbestellmenge bei Spezialprodukten im Sack und eingefärbte 
Trockenprodukte beträgt 17 Säcke oder 425 kg. Es werden nur Materialgutschriften und keine Barzahlung geleistet. 
 
• Trockenprodukte 

Greutol mineralische Mörtel, Grund- und Deckputze k önnen aus produktionstechnischen Gründen nicht 
zurückgenommen werden.  
Nach vorheriger Absprache mit der Greutol AG werden ausnahmsweise Sackprodukte (ausgenommen sind 
eingetönte Sackprodukte) zurückgenommen. 
Nach eingehender Materialprüfung werden die Produkte dem Käufer nach Abzug (von min. 50%) gutgeschrieben.  

Nicht mehr verwendbares Material wird nicht vergütet sondern umweltfreundlich zu Lasten des Käufers entsorgt. 
 
• Nassprodukte 

Greutol mineralische und  organisch gebundene Deckputze: Naturweiss, weiss oder extraweiss, werden zu 50% 
des Verrechnungspreises gutgeschrieben.  
Eingetönte Deckputze werden zurückgenommen, jedoch n icht vergütet. 
Nicht eingetönte Greutol Farben und Grundierungen werden zu 50% des Verrechnungspreises gutgeschrieben. 
Die Rücknahmevergütung gilt jedoch nur nach vorange gangener Mitteilung und für unangebrochene, 
saubere und nicht älter als einen (1) Monat alte Pro dukte. Transportkosten zu Lasten des Bestellers.  

 
• Dämmplatten , Elemente, Glasgittergewebe, Dämmplatte ndübel, Zubehör und Profilwinkel 

Umtausch oder Rückgabe ist nicht möglich.  
 
• Siloprodukte 

Mineralische Grundputze, Mörtel und Putze im Maxi-Tainer werden Restmengen über 1'000 kg unter Abzug von 

Fr. 100.--/t vergütet. 
Mineralische Spachtel und Kleber für Wärmedämmsysteme im Maxi- oder Midi-Tainer und Big Bag werden 
Restmengen über 200 kg mit 70% des fakturierten Preises vergütet. 

 
 
Transportzuschläge 
Bei Lieferungen von mehr als 100 km wird ein Transportkostenanteil von Fr. 1.50 pro zusätzlichen Kilometer 
verrechnet. 
Kleinmengen-Transportzuschlag nach Wert pro Abladestelle bei Lieferungen unter Fr. 750.--, Lieferzuschlag Fr. 90.-- 

Für Dämmplattenlieferungen mit einem Warenwert von netto unter Fr. 1'000.-- wird ein Transportzuschlag von  
Fr. 140.-- verrechnet. 
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Bei Lieferungen in Berggebiete werden Frachtzuschläge in Rechnung gestellt. 
Post- und Bahnsendungen: Bei Post- und Bahnsendungen werden die Frachtkosten in Rechnung gestellt. 
Mehrkosten für Umlad, Sonderfahrten und Eilgutsendungen werden separat verrechnet. 
 
 
Silo-Logistik 
• Silostell- und Abholgebühr für Maxi-Tainer und Midi- Tainer  

Kantone: ZH/TG/SG/SH/SZ/LU/AG/SO/BS/BL/BE/FR/ZG/UR/NW/OW: Gratis 
Andere Kantone: Auf Anfrage  

 
 
Silo-Umstellgebühr  
• Maxi-Tainer:   

Silo-Umstellung ohne Materiallieferung:  Fr. 140.--/h inkl. Fahrzeit ab Otelfingen 
 
• Midi-Tainer:   

Silo-Umstellung darf ausschliesslich von der Greutol AG durchgeführt werden. 
 

- Ohne Nachlieferung auf der gleichen Baustelle: Fr. 180.-- 
- Ohne Nachlieferung auf andere Baustelle: Fr. 250.-- 
- Mit Nachlieferung von 1 oder 2 Big Bag: Fr. 110.-- 

- Mit Nachlieferung ab 3 Big Bag: Gratis 
 
• Wartezeiten:  

Bei bauseitig auftretenden Wartezeiten für Stellen,  
Abholung und Umstellung von Silos sowie Mörtel- 
lieferungen verrechnen wir ab 30 Minuten: Fr. 110.--/h 

 
• Maxi-Tainer  

Es stehen Freifallsilos / Mischer und Drucksilos zur Verfügung. Die Maxi-Tainer werden leihweise zur Verfügung 

gestellt. Der Verarbeiter haftet für fahrlässige Beschädigung der Maxi-Tainer. 
Für den Betrieb der Maxi-Tainer sind durch den Verarbeiter Förderanlagen zu stellen. 
Die Empfehlungen und Vorschriften des Lieferwerkes, SUVA und von Behörden sind einzuhalten. 

Die Listenpreise gelten für loses in Maxi-Tainer eingeblasenes Material und für eine Mindestliefermenge von 8 
Tonnen pro Transport. 

 
• Midi-Tainer  

Im Midi-Tainer werden Produkte für die maschinelle Verarbeitung von Klebe- und Einbettmörtel bei der Ausführung 
von Aussenwärmedämmungen geliefert. Der Verarbeiter haftet für fahrlässige Beschädigung der Midi-Tainer. 

 
Lieferung Midi-Tainer ab 2,3 t (Mindestbestellmenge). 
Kleinmengenzuschläge für Midi-Tainer bei 1 t Fr. 200.--/t, bei 1,5 t Fr. 120.--/t, bei 2 t Fr. 75.--/t, ab 2,5 t kein Zu-

schlag. Unter 1 t keine Midi-Tainer Lieferungen. 
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Kleinmengenzuschläge für Big Bag Nachlieferungen bis 1 Big-Bag Fr. 100.--/t, bei 2 Big-Bag Fr. 50.--/t, ab 3 Big Bag 
kein Zuschlag. 
 

Maschinelle Ausrüstung: Auf Wunsch des Kunden wird ein Durchlaufmischer gratis zur Verfügung gestellt. Für die 
Misch- und Förderpumpe ist der Verarbeiter zuständig. Der Durchlaufmischer wird nur in gereinigtem und 
demontiertem Zustand zurückgenommen. Allfällige Reinigungs-, Demontage- und Reparaturaufwände werden in 

Rechnung gestellt. 
 
• Unterhalt / Service Durchlaufmischer 

Für den Service am Durchlaufmischer ist ausschliesslich die Greutol AG  zuständig. 
Unterhalts- und Servicekosten durch normale Abnützung werden vom Eigentümer (Lieferant) übernommen.  
Bei Schäden durch unsachgemässe Handhabung am Durchlaufmischer, Maxi- oder Midi-Tainer werden die 

Reparaturkosten dem Besteller verrechnet. 
 
• Auflagen für Zufahrt und Standplatz/Haftung für den Silobetrieb 

Der geeignete Stellplatz muss durch den Benützer bereit gestellt werden, Zufahrt mindestens 3.0 m Breite und 
4.0 m Höhe mit tragfähigem Untergrund.  
Die freie Zufahrt für die Anlieferung und Abholung der Midi- oder Maxi-Tainer muss zu jeder Zeit gewährleistet 

sein. 
Der Benutzer stellt geeignetes Personal zur Mithilfe bei der Aufstellung zur Verfügung.  
 

Ist kein Personal zur Zeit der Anlieferung auf der Baustelle, welches für die Anweisung des richtigen Stellplatzes 
autorisiert ist, trägt der Besteller die Verantwortung und Kosten für eine ev. notwendige Umstellung. 
Die Haftung für den Silobetrieb auf der Baustelle liegt vollumfänglich beim Kunden/Benutzer. 

 
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Parteien i st der Standort des Hauptsitzes. 
 


